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1. Einleitung 

Erbeten wird eine Darstellung der strafrechtlichen Regelungen zur Abgeordnetenbestechung in 
Deutschland, Frankreich und Österreich insbesondere im Hinblick darauf, ob und gegebenenfalls 
inwiefern hierbei eine rechtliche Gleichstellung von Amtsträgern einerseits und Abgeordne-
ten/Mandatsträgern andererseits erfolgt. 

2. Rechtslage in den einzelnen Ländern 

2.1. Deutschland 

In Deutschland ist die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung in einem eigenen Straftatbestand 
normiert. So bestimmt § 108e StGB1: 

  § 108e Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern 

  (1) Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertig-
ten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt 
oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag  
oder auf Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

  (2) Ebenso wird bestraft, wer einem Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Län-
der einen ungerechtfertigten Vorteil für dieses Mitglied oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass es bei der Wahrnehmung seines Mandates eine 
Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse. 

  (3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitgliedern gleich stehen Mitglieder 

  1. einer Volksvertretung einer kommunalen Gebietskörperschaft, 

  2. eines in unmittelbarer und allgemeiner Wahl gewählten Gremiums einer für ein Teilgebiet 
eines Landes oder einer kommunalen Gebietskörperschaft gebildeten Verwaltungseinheit, 

  3. der Bundesversammlung, 

  4. des Europäischen Parlaments, 

  5. einer parlamentarischen Versammlung einer internationalen Organisation und 

  6. eines Gesetzgebungsorgans eines ausländischen Staates. 

  (4) Ein ungerechtfertigter Vorteil liegt insbesondere nicht vor, wenn die Annahme des Vor-
teils im Einklang mit den für die Rechtsstellung des Mitglieds maßgeblichen Vorschriften 
steht. Keinen ungerechtfertigten Vorteil stellen dar 

  1. ein politisches Mandat oder eine politische Funktion sowie 

  2. eine nach dem Parteiengesetz oder entsprechenden Gesetzen zulässige Spende. 

                                     

1 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2146) geändert worden ist. 
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  (5) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, 
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten 
zu wählen oder zu stimmen, aberkennen. 

Das deutsche Strafrecht unterscheidet ausdrücklich zwischen Mandatsträgern und Amtsträgern. 
Amtsträger ist gemäß § 11 Nr. 2 StGB, wer nach deutschem Recht 

– Beamter oder Richter ist, 

– in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder 

– sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auf-
trag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewähl-
ten Organisationsform wahrzunehmen. 

Mandatsträger fallen unter keine dieser Varianten. Dem entsprechend finden die Delikte der Vor-
teilsannahme und der Bestechlichkeit von Amtsträgern sowie der Vorteilsgewährung und der Be-
stechung von Amtsträgern in den §§ 331 ff. StGB auf Mandatsträger keine Anwendung. Die Be-
stechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern ist, wie gesehen, im 2014 neu gefassten § 108e 
StGB im Vierten Abschnitt des StGB geregelt.2 

2.2. Frankreich 

Das französische Strafrecht enthält im Code pénal (Cp)3 verschiedene Straftatbestände, die Verlet-
zungen der öffentlichen Verwaltung durch Personen, die in öffentlicher Funktion tätig sind4 so-
wie Verletzungen der öffentlichen Verwaltung durch Privatpersonen5 inkriminieren. Der Anwen-
dungsbereich der jeweiligen Normen ergibt sich nicht aus einer etwaigen vor die Klammer gezo-
genen Definition der in öffentlicher Funktion tätigen Person. Stattdessen zählen die Tatbestände 
selbst die Personen auf, die dem jeweiligen Tatbestand unterfallen. Hierbei werden neben Amts-
trägern ausdrücklich auch Personen, die ein öffentliches Wahlamt inne haben, genannt – so dass 
die jeweiligen Korruptionstatbestände bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen unmittelbar 

                                     

2 Vgl. zur Neufassung Trips-Hebert, Die Neuregelung der Mandatsträgerbestechlichkeit und -bestechung, JR 2015, 
372. 

3 Code pénal, zuletzt geändert am 21.05.2023, abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LE-
GITEXT000006070719/ (Stand dieser und sämtlicher nachfolgender Internet-Quellen: 12.07.2023). 

4 Buch IV, Titel III, Kapitel II des Cp: „Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes 
exerçant une fonction publique (Articles 432-1 à 432-17)“. 

5 Buch IV, Titel III, Kapitel III des Cp: „Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers 
(Articles 433-1 à 433-26)“. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/
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auch auf Mandatsträger bzw. Abgeordnete Anwendung finden.6 In Betracht kommen insbeson-
dere folgende Normen des Code pénal7:  

  Artikel 432-11 

  Geändert durch das Gesetz Nr. 2020-1672 vom 24. Dezember 2020 – Art. 30 (V) 

  Mit zehn Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 1.000.000 EUR, deren Höhe sich auf 
das Doppelte des Erlöses aus der Straftat erhöhen kann, wird bestraft, wenn eine Person, die 
öffentliche Gewalt ausübt, mit einer öffentlichen Aufgabe betraut ist oder ein öffentliches 
Wahlmandat innehat zu irgendeinem Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar Angebote, Ver-
sprechungen, Spenden, Geschenke oder sonstige Vorteile für sich selbst oder für andere 
rechtswidrig einfordert oder genehmigt, 

  1. um eine Handlung vorzunehmen oder zu unterlassen oder vorgenommen oder unterlassen 
zu haben, die in den Bereich ihres Amtes, ihrer Aufgabe oder ihres Mandats fällt oder 
dadurch erleichtert wird, oder 

  2. um ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss zu missbrauchen oder missbraucht zu 
haben, um die Gewährung von Auszeichnungen, Beschäftigungsverhältnissen, Aufträgen oder 
anderen begünstigenden Entscheidungen durch eine Behörde oder die öffentliche Verwaltung 
zu erwirken. 

  Die Geldbuße wird auf 2.000.000 EUR oder, wenn dies diesen Betrag übersteigt, auf das Dop-
pelte des Erlöses der Straftat erhöht, wenn die in diesem Artikel vorgesehenen Straftaten in 
organisierten Banden begangen werden. 

   

  Artikel 433-1 

  Geändert durch das Gesetz Nr. 2020-1672 vom 24. Dezember 2020 – Art. 30 (V) 

  Mit zehn Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 1.000.000 EUR, deren Höhe sich auf 
das Doppelte des Erlöses aus der Straftat erhöhen kann, wird bestraft, wenn jemand einer Per-
son, die öffentliche Gewalt ausübt, mit einer öffentlichen Aufgabe betraut ist oder ein öffentli-
ches Wahlmandat innehat zu irgendeinem Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar Angebote, 
Versprechungen, Spenden, Geschenke oder sonstige Vorteile für die Person oder Dritte 
rechtswidrig dafür anbietet, 

  1. dass sie eine Handlung vornimmt oder unterlässt oder vorgenommen oder unterlassen hat, 
die in den Bereich ihres Amtes, ihrer Aufgabe oder ihres Mandats fällt oder dadurch erleich-
tert wird, oder 

  2. dass sie ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Einfluss missbraucht oder missbraucht 
hat, um die Gewährung von Auszeichnungen, Beschäftigungsverhältnissen, Aufträgen oder 

                                     

6 Vgl. Wissenschaftliche Dienste, Abgeordnetenbestechung – Rechtslage in westlichen Demokratien, Sachstand 
WD 7 – 3000 – 210/12 vom 22.08.2012, Gliederungspunkt 4.3 (abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/412870/cf0667403bfac23b386ec33defbfbe7e/WD-7-210-12-pdf-data.pdf). 

7 Übersetzung erstellt unter Heranziehung der Übersetzung von Bauknecht/Lüdicke in der „Sammlung ausländi-
scher Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung“, herausgegeben vom Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht Freiburg, Stand 01.06.1999, abrufbar unter https://www.bijus.eu/?p=10720. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/412870/cf0667403bfac23b386ec33defbfbe7e/WD-7-210-12-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/412870/cf0667403bfac23b386ec33defbfbe7e/WD-7-210-12-pdf-data.pdf
https://www.bijus.eu/?p=10720
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anderen begünstigenden Entscheidungen durch eine Behörde oder die öffentliche Verwaltung 
zu erwirken. 

  Mit denselben Strafen wird bestraft, wer einer Person, die öffentliche Gewalt ausübt, mit ei-
ner öffentlichen Aufgabe betraut ist oder ein öffentliches Wahlmandat innehat zu irgendei-
nem Zeitpunkt nachgibt, wenn sie ohne Befugnis direkt oder indirekt Angebote, Verspre-
chungen, Zuwendungen, Geschenke oder sonstige Vergünstigungen für sich oder andere da-
für fordert, eine in Nr. 1 genannte Handlung vorzunehmen oder zu unterlassen oder vorge-
nommen oder unterlassen zu haben oder unter den in Nr. 2 genannten Bedingungen ihren 
Einfluss zu missbrauchen oder missbraucht zu haben. 

  Die Geldbuße wird auf 2.000.000 EUR oder, wenn dies diesen Betrag übersteigt, auf das Dop-
pelte des Erlöses der Straftat erhöht, wenn die in diesem Artikel vorgesehenen Straftaten in 
organisierten Banden begangen werden. 

2.3. Österreich 

Ursprünglich enthielt das österreichische Strafrecht mit § 304a ÖStGB8 einen gesonderten Tatbe-
stand für die Abgeordnetenbestechung in Form des Stimmenkaufs.9 Im Rahmen mehrerer Geset-
zesreformen wurde dieser Tatbestand jedoch gestrichen sowie Abgeordnete seit 2012 vollauf in 
die Definition des „Amtsträgers“ einbezogen, so dass nunmehr das allgemeine amtsträgerbezo-
gene Korruptionsstrafrecht des österreichischen Strafgesetzbuchs auch für Mandatsträger gilt: 

  „Mit dem Entfall der lit. a (in § 74 Absatz 1 Nr. 4a ÖStGB, Anm. d. Verf.) sind nun auch Ab-
geordnete von der breiten Definition der nachfolgenden lit. b (…) umfasst. Folglich sind Ab-
geordnete nicht mehr nur im Hinblick auf bestimmte Situationen in Ausübung ihrer Aufga-
ben erfasst (z.B. Abstimmungen) und bestehen – allgemeiner gesprochen – nunmehr keinerlei 
Unterschiede zwischen Abgeordneten und anderen Amtsträgern. Darüber hinaus sind auf 
Grund der Änderungen der §§ 305 und 307a, die in ihren früheren Fassungen Abgeordnete 
von ihrem Anwendungsbereich ausschlossen, nunmehr sämtliche Korruptionstatbestände 
auch auf Abgeordnete anwendbar (dasselbe gilt für den Tatbestand der verbotenen Interven-
tion, der immer schon auf Amtsträger als Zielpersonen für die Einflussnahme Bezug genom-
men hat).“10 

Für die Mandatsträgerkorruption potentiell einschlägige Straftatbestände sind daher unter ande-
rem die nachfolgenden Normen des ÖStGB:  

                                     

8 Aktuelle Fassung: Bundesgesetz vom 23.01.1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Straf-
gesetzbuch), StF: BGBl. Nr. 60/1974 (NR: GP XIII RV 30 AB 959 S. 84. BR: S. 326. NR: Einspr. d. BR: 1000 AB 
1011 S. 98, abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzes-
nummer=10002296. 

9 Vgl. hierzu Wissenschaftliche Dienste (oben Fußn. 6), Gliederungspunkt 4.1. 

10 GRECO, Dritte Evaluierungsrunde, Umsetzungsbericht zu Österreich „Kriminalisierung (CETS 173 and 191, 
GPC 2)”, Angenommen von GRECO auf seiner 63. Plenartagung, Straßburg, 24-28 März 2014, Rn. 23 (inoffizielle 
deutsche Übersetzung, abrufbar unter https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM-
Content?documentId=09000016806c6557). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6557
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c6557
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  § 304. Bestechlichkeit 

  (1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlas-
sung eines Amtsgeschäfts einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich 
versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestra-
fen, wer als von einem Gericht oder einer anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahren be-
stellter Sachverständiger für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder Gutachtens einen 
Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich versprechen lässt. 

  (2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in 
Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

  (3) Wer ausschließlich nach § 74 Abs. 1 Z 4a lit. b letzte Alternative Amtsträger ist, ist nach 
dieser Bestimmung strafbar, wenn er mit dem Vorsatz handelt, dass durch die Vornahme oder 
Unterlassung des Amtsgeschäftes die finanziellen Interessen der Union geschädigt oder wahr-
scheinlich geschädigt werden. 

   

  § 305. Vorteilsannahme 

  (1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die pflichtgemäße Vornahme oder Unterlas-
sung eines Amtsgeschäfts für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert oder einen unge-
bührlichen Vorteil (Abs. 4) annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. 

  (Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/2012) 

  (3) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in Bezug auf einen 
50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

  (4) Keine ungebührlichen Vorteile sind 

  1. Vorteile, deren Annahme gesetzlich erlaubt ist, oder die im Rahmen von Veranstaltungen 
gewährt werden, an deren Teilnahme ein amtlich oder sachlich gerechtfertigtes Interesse be-
steht, 

  2. Vorteile für gemeinnützige Zwecke (§ 35 BAO), auf deren Verwendung der Amtsträger oder 
Schiedsrichter keinen bestimmenden Einfluss ausübt, sowie 

  3. in Ermangelung von Erlaubnisnormen im Sinne der Z 1 orts- oder landesübliche Aufmerk-
samkeiten geringen Werts, es sei denn, dass die Tat gewerbsmäßig begangen wird. 

  (5) § 304 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

   

  § 307. Bestechung 

  (1) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlas-
sung eines Amtsgeschäfts einen Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder 
gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer 
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einem Sachverständigen (§ 304 Abs. 1) für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder 
Gutachtens einen Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt. 

  (2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in 
Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

  (3) Wer die Tat in Bezug auf eine Person begeht, die ausschließlich nach § 74 Abs. 1 Z 4a lit. 
b letzte Alternative Amtsträger ist, ist nach dieser Bestimmung strafbar, wenn er mit dem Vor-
satz handelt, dass durch die Vornahme oder Unterlassung des Amtsgeschäftes die finanziel-
len Interessen der Union geschädigt oder wahrscheinlich geschädigt werden. 

   

  § 307a. Vorteilszuwendung 

  (1) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die pflichtgemäße Vornahme oder Unterlas-
sung eines Amtsgeschäfts einen ungebührlichen Vorteil (§ 305 Abs. 4) für ihn oder einen Drit-
ten anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

  (2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen, wer jedoch die Tat in Bezug auf einen 
50.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

  (3)§ 307 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

   

3. Fazit 

Wie eine kurze Betrachtung der Regelungen der drei einbezogenen Rechtsordnungen zur Abge-
ordnetenkorruption zeigt, gehen sie regelungstechnisch unterschiedlich vor: Das deutsche Recht 
trennt begrifflich strikt zwischen Mandatsträgern und Amtsträgern und unterwirft sie unter-
schiedlichen Straftatbeständen des besonderen Teils des Strafgesetzbuchs. Das Französische 
Recht unterscheidet zwar begrifflich zwischen Amtsträgern und Mandatsträgern, die einzelnen 
Straftatbestände des besonderen Teils sind jedoch ausdrücklich für beide Personengruppen ein-
schlägig. Das österreichische Recht schließlich definiert, dass auch Mandatsträger unter den straf-
rechtlichen Begriff des Amtsträgers fallen und erzielt so die unterschiedslose Anwendbarkeit des 
einschlägigen Korruptionsstrafrechts auf beide Gruppen. 
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